
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1985/9/27 B155/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1985

Index

L8 Boden- und Verkehrsrecht

L8000 Raumordnung

Norm

B-VG Art144 Abs1 / Legitimation

Rechtssatz

Art144 Abs1 B-VG; Versagung aufsichtsbehördlicher Genehmigung eines Beschlusses des Gemeinderates Kitzbühel auf

Änderung des Flächenwidmungsplanes; Parteistellung in einem solchen Verfahren hat lediglich Gemeinde; keine

Beschwerdelegitimation des Bf.

Entscheidungstexte

B 155/85

Entscheidungstext VfGH Beschluss 27.09.1985 B 155/85

Schlagworte

VfGH / Legitimation, Flächenwidmungsplan, Verwaltungsverfahren, Parteistellung Raumordnung
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